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Alpenschutz-Abstimmunpsvorlage: Ja oder Nein? 
Der Stimmbürger steht am kommenden Woch^ Aide vor einer bedeutenden Entscheidung 

Gegen das Alpenschutzgesetz stimmt: 
— Wer nicht erkennt, d a s s  d a s  liechtensteinische Alpengebiet 

in Not ist und dringender Sanierung bedarf.  
— Wer nicht begreift, d a s s  d a s  Alpengebiet uns  alle angeht, weil 

e s  unser  aller Lebensraum, und auch d e r  unserer  Kinder-
und Kindeskinder ist. 

— Wer bei der  Planung und Sanierung d e s  Alpengebietes die 
Aufgaben der  Regierung nur darin sieht, staatliche Geldmittel 
zu verteilen. 

— Wer nur danach fragt, o b  d a s  Alpenschutzgesetz ihm persön
lich, oder  seiner  Region einen Vorteil bringt. 

— Wer jenen glaubt, die flammende Bekenntnisse für die Berg
landplanung ablegen, gleichzeitig abe r  a u s  parteipolitischen 
Motiven ihre Verwirklichung torpedieren. 

Für das Alpenschutzgesetz stimmt: 
— Wer die Verantwortung für unseren liechtensteinischen Le

bensraum spürt und auch bereit ist, ein angemessenes  mate
rielles Opfer zu bringen, ohne  nach den  unmittelbaren per
sönlichen Vorteilen zu fragen. 

— Wem die mit dem Alpenschutzgesetz angestrebten ziele mehr 
bedeuten, als Planungsvorschläge ohne  Verwirklichungs
möglichkeit. 

— Wer einsieht, d a s s  bei de r  Planung und Sanierung d e s  Alpen
gebietes eine zentrale und ordnende  Hand d a  sein muss, die 
auch über  die Verwendung de r  Geldmittel wacht. 

— Wer jenen glaubt, die den  Worten auch Taten folgen lassen 
und o h n e  Rücksicht auf Parteipolitik an  die Verwirklichung 
einer Aufgabe herangehen.  

Mitspracherecht ist voll gewahrt 
Verordnung über die Mitwirkung der Gemeinden bei der Erstellung des Zonenplanes zum 

Schutze des Alpengebietes 

Aufgrund von Artikel 1 und 21 des Gesetzes 
zum Schutze des Alpengebietes, verordnet die 
Fürstliche Regierung: 

Art. 1 (Vorentwurf) 
Die Regierung wird den im Masstab 1 : 10000 

ausgearbeiteten Vorentwurf für einen Zonen
plan mit einem Bericht den beteiligten Gemein
den zur vorläufigen schriftlichen Stellungnahme 
unterbreiten. 

Art. 2 (Besprechung des Vorentwurfes; 
Geländebegehung) 

(1) Aufgrund der vorläufigen schriftlichen 
Stellungnahmen hält die Regierung zur Ausar
beitung eines Entwurfes für einen Zonenplan 
mit den beteiligten Gemeinden Besprechungen 

ab. Zu diesen Besprechungen sind die Vertreter 
der beteiligten Alpgenossenschaften beizuzie
hen. 

(2) Im Rahmen dieser Besprechungen werden 
gemeinsame Geländebegehungen durchgeführt, 
zu denen auch Vertreter der beteiligten Alpge
nossenschaften eingeladen werden. 

Art. 3 (Entwurf) 
Der nach Abschluss der Besprechungen vor 

der Regierung ausgearbeitete Entwurf für einen 
Zonenplan ist mit einem Bericht den beteiligten 
Gemeinden zu unterbreiten. 

Art. 4 (Auflegung und Einwendungen) 
Die beteiligten Gemeinden haben den ihnen 

unterbreiteten Entwurf während 14 Tagen öf-

ERKLÄRUNG 
Namens d e r  Regierungsräte Dr. Gregor Steger, Jose f  Oehri und 
in meinem Namen, also namens  d e r  Mehrheit d e r  Regierungs
mitglieder erkläre ich: 
Wir werden uns  an d ieses  Vorgehen bei der  Erarbeitung d e s  Zo-
nenplanes halten. 
Wir lassen damit alle, auch  den letzten Privateigentümer mit
reden.  
Wir wollen niemand demütigen, überfahren ode r  unterdrücken. 
Wir setzen u n s  an  einen gemeinsamen Tisch mit den  Gemeinden, 
und jeder  der  Alpgenossenschaften. J e d e  d ieser  kann mitreden. 
Wir gehen  bis a n  d ie  Grenzen d e s  verfassungsrechtlich Mög
lichen und übernehmen und akzeptieren die Stellungnahmen d e r  
Gemeinden. 
Und nur wenn einmal ein Verstoss gegen  d e n  Sinn und Zweck, 
den Geist d e s  Gesetzes  selbst  vorliegt, wodurch d a s  Gesetz  
sinnlos und im Geist verkehrt wird, entscheiden wir im Interesse 
d e s  Gemeinwohls. 
Wir s tehen dafür ein! 

Erklärung des Regierungschefs an der Orientierungsversammlung vom Montag
abend in Gamprin 

fentlieh aufzulegen. Innert dieser Frist können 
die von der Planung berührten »Grundeigentü
mer bei der Gemeindevorstehung schriftlich Ein
wendungen gegen den Entwurf für einen Zonen
plan erheben. 

Art. 5 (Definitive Stellungnahme) 
Nach Ablauf der Auflegungsfrist haben die 

beteiligten Gemeinden, unter Beachtung der von 
den Grundeigentümern begründet erhobenen 
Einwendungen, ihre definitive schriftliche Stel
lungnahme abzugeben. 

Art. 6 (Erstellung des Zonenplanes) 
(1) Nach Abschluss des in Artikel 1 bis 5 vor

geschriebenen Verfahrens erstellt die Regierung 
den Zonenplan. Dabei sind die in den definiti
ven Stellungnahmen vertretenen Auffassungen 

der beteiligten Gemeinden zu beachten, es sei 
denn, Sinn und Zweck des Gesetzes zum Schut
ze des Alpengebietes würden dadurch beein
trächtigt werden. 

(2) Erscheinen der Regierung durch die Stel
lungnahme einer Gemeinde Sinn und Zweck 
des Gesetzes als beeinträchtigt, so hat sie ihre 
Gründe in einem Bericht festzuhalten, der den 
Gemeinden zur Kenntnis zu bringen ist. 

Art. 7 (Vorlage an den Landtag) 
Mit der Vorlage der Zonenplan-Verordnung 

(Artikel 1, Absatz 4 des Gesetzes zum Schutze 
des Alpengebietes) werden dem Landtag auch 
die definitiven Stellungnahmen der beteiligten 
Gemeinden und der in Artikel 6, Absatz 2 er
wähnte Bericht unterbreitet. 

Orientierung inTriesenberg... 
Im überfüllten Gemeindesaal von Triesenberg 

fand am Samstagabend eine weitere Orientie
rungsversammlung über die Abstimmungsvor
lage zum Schutz des Alpengebietes statt. 

Die Leitung der Versammlung lag in den Hän
den von Gemeindevorsteher Alfons Schädler, 
der sich als objektiver, sachlicher und korrek
ter Leiter hervortat. Vorsteher A, Schädler be-
grüsste einleitend die Referenten des Abends, 
Forstmeister Ing. Eugen Bühler, Landtagspräsi
dent Dr. Alexander Frick, Regierungsrat-Stell
vertreter Josef Sprenger, Landtagsabgeordneter 
Di Peter Marxer und Landtagsabgeordneter Dr. 
Ivo Beck, die in dieser Reihenfolge das Wort 
ergriffen. 

Forstmeister Bühler erläuterte anhand von 
Lichtbildern die prekäre Situation im liechten
steinischen Alpengebiet, die einer dringenden 
Sanierung bedarf. Mit den Lichtbildern wurde 
auf eindrückliche Weise gezeigt, wie gross die 
Wunden bereits sind, die unsere Alpenwelt in 
den letzten Jahrzehnten wegen falscher Bewirt
schaftung und mangelhafter Sanierung erlitten 
hat. 

Landtagspräsident Alexander Frick setzte sich 
mit Ueberzeugung für die Abstimmungsvorlage 
ein, die geeignet ist, unser liechtensteinisches 
Alpengebiet vor dem Zerfall zu schützen und 
es andererseits auch als Weidegebiet für un
sere Alpgenossenschaften zu verbessern und zu 
erhalten. 

Dem Alternativ-Vorschlag, wie er von der 
Fraktion der  Union eingebracht wurde, hielt 
Alexander Frick entgegen, dass seine Durch
führbarkeit vom Willen einer einzigen Gemein
de abhängig sei. Es genüge, wenn sich eine Ge
meinde zum Zonenplan nicht äussere, um jeden 
weiteren Schritt sinnlos zu machen, sie brauche 

nicht einmal dagegen Stellung nehmen. Weiter 
unterstrich der Landtagspräisident auch diesmal, 
dass das von der Union geforderte Mitbestim
mungsrecht der Gemeinden in der Abstim
mungsvorlage ja in jeder Hinsicht gewahrt sei. 
Alexander Frick-wies erneut darauf hin, dass 
der Gegenvorschlag der Union in gewisser Hin
sicht ja noch weiter gehe, und tatsächlich zen-
tralistisch sei, sofern bei der Zoneneinteilung 
Fragen, wie Trinkwasserversorgung, Verrüfung 
oder Lawinengefahr, zur Debatte stünden. Hier 
sehe der Union-Vorschlag vor, dass die Regie
rung ohne jede Rückfrage, ohne Berücksichti
gung der  Gemeinden Zonen einteilen könne. 
Wieviele Schutzzonen wird es aber in unserem 
Alpengebiet geben, wo weder Trinkwasserfra
gen, Verrüfungen oder lawinengefährdete Stel
len vorhanden sind? 

Dr. Peter Marxer hielt dem Union-Gegenvor-
schlag vor allem entgegen, dass e r  nicht der  
Verfassung entspreche. Es wäre ein bitteres Er
wachen, wenn man die Vorlage wegen ver
meintlichem Zentralismus usw. ablehnen und 
auf den Gegenvorschlag der Union bauen wür
de, wenn dieser dann letzten Endes verfassungs
widrig und damit undurchführbar wäre. 

Der Abgeordnete Dr. Ivo Beck stellte sich in
dessen hinter den Alternativvorschlag seiner 
Fraktion und schloss sich den  diesbezüglichen 
Ausführungen des Abgeordneten Dr. K.H. Rit
ter im Landtag an, wonach der  Kompromissvor
schlag verfassungsgemäss sei. 

Die Orientierungsversammlung in Triesenberg 
unterschied sich im wesentlichen nicht von den 
bisherigen Versammlungen in den anderen Ge
meinden. Man war sich auch hier über die Not
wendigkeit eines Gesetzes zum Schutz des Al
pengebietes einig. Einig war man sich aiich über 


